
Anlage zur Ausschreibung CCI2*-L/CCI3*-L 
in Luhmühlen 02.-05.07.2026 
 

Deutsche Meisterschaften Vielseitigkeit Junioren und 
Junge Reiter 
VI. EINLADUNGEN 

 
Junioren (CCI2*-L) und Junge Reiter (CCI3*-L): 
Junioren U18 und Junge Reiter U21 sind nur zugelassen, sofern sie von ihrem 
Landesverband nominiert wurden und die Qualifikationskriterien für die Deutschen 
Jugendmeisterschaften Vielseitigkeit (siehe unten) nachweisen können. 
Die Bundestrainer können zu Sichtungszwecken Startgenehmigungen an Teilnehmer 
erteilen, die die vorgegebenen zusätzlichen Qualifikationskriterien nicht vollständig 
erfüllen (FEI-Mindestvoraussetzungen müssen jedoch erfüllt werden), jedoch von 
ihrem Landesverband nominiert wurden. Hierzu bedarf es der Zustimmung der AG-
Nachwuchs des DOKR-Ausschusses Vielseitigkeit. 

 

Qualifikationskriterien 
Deutsche Jugendmeisterschaften Vielseitigkeit 2026 
Junioren U18 (CCI2*-L): 
Junioren U18 und deren Pferde müssen als Paar (Teilnehmer und Pferd gemeinsam) 
im aktuellen oder vorangegangenen Jahr, davon mindestens ein Ergebnis im Jahr 
der DJM: 
1 x platziert in CCI2*S/CCI2*-L/ VL**, wobei 
- Dressur mind. 60% 
- ohne Hindernisfehler im Gelände 
- nicht mehr als 12 Hindernisfehler / 3 Abwürfe im Springen 
und 
1 x in CCI2*S/CCI2*-L beenden, wobei 
- Dressur mind. 60% 
- ohne Hindernisfehler im Gelände 
- nicht mehr als 12 Hindernisfehler / 3 Abwürfe im Springen 
 
Ein VL**-Ergebnis kann auch durch die Einzelergebnisse in Dressur Kl.L und 
Springen Kl.L und Geländeritt Kl.L ersetzt werden. 
 
Junge Reiter U21 (CCI3*-L): 
Mindestens ein Ergebnis in CCI3*-S im Jahr der DJM und als Paar (Reiter und Pferd 
gemeinsam): 

C oder B oder A Athletes: 1 x CCI2*-L oder 1 x CCI3*-S (Reiter und Pferd 
gemeinsam oder nur das Pferd) 

D Athletes 1 x CCI2*-L oder 1 x CCI3*-S (Reiter und Pferd 
gemeinsam) 

Uncategorised Athletes  1 x CCI2*-L und 2 x CCI3*-S ODER 
3 x CCI3*-S (Reiter und Pferd gemeinsam) 
 

mit je 
- Dressur mind. 60 % 
- ohne Hindernisfehler im Gelände  
- nicht mehr als 12 Hindernisfehler / 3 Abwürfe im Springen 



VII. NENNUNGEN UND EINSÄTZE 

Einsätze, Boxengeld und weitere Gebühren siehe internationale Ausschreibung. 
 
Für DJM Teilnehmer: 
Die Landesverbände gewähren dem Veranstalter je Pferd eine Kostenbeihilfe von 60 
€. Diese Beihilfe ist bis Meldeschluss für alle startenden Pferde fällig, die nicht bis 10 
Tage vor der Veranstaltung (bis zum 22. Juni 2026) abgemeldet werden. 
 

IX. PRÜFUNGEN 
 
Prüfung Nr. 6 
Deutsche Meisterschaft Junioren Vielseitigkeit 
Teilnehmerkreis: gem. VI. Einladungen (Deutsche Junioren) – siehe auch XIV.6.7 
Die Wertung erfolgt aus Prüfung Nr. 3 (CCI2*-L). Bei Teilnehmern mit zwei Pferden 
zählt für die Meisterschaftswertung nur das bessere Pferd. 
 
Prüfung Nr. 5 
Deutsche Meisterschaft Junge Reiter Vielseitigkeit 
Teilnehmerkreis: gem. VI. Einladungen (Deutsche Junge Reiter) – siehe auch 
XIV.6.7 
Die Wertung erfolgt aus Prüfung Nr. 1 (CCI3*-L). Bei Teilnehmern mit zwei Pferden 
zählt für die Meisterschaftswertung nur das bessere Pferd. 
 

Besondere Bestimmungen für die Deutschen Meisterschaften 
Junioren (Prfg. 6) und Junge Reiter (Prfg. 5) 
 
Jedes Pferd, das in der Meisterschaftswertung verbleibt, erhält eine 
Meisterschaftsschleife. 
Goldmedaille und Meisterschärpe dem Deutschen Meister der Vielseitigkeitsreiter 
Silberne Medaille dem Zweiten 
Bronzene Medaille dem Dritten. 
 
Meisterschaftsbedingungen: 
Für die Deutsche Meisterschaften der Vielseitigkeitsreiter –Junioren & Junge Reiter – 
werden nur Teilnehmer mit deutscher Staatsangehörigkeit und deutscher 
Jahresturnierlizenz (Junioren bzw. Junge Reiter gemäß LPO § 17), die international 
für Deutschland startberechtigt sind, gewertet. 
Pferde, die an der Meisterschaft teilnehmen, dürfen nach ihrer Ankunft am 
Veranstaltungsort nicht von anderen Personen beritten werden; andernfalls verlieren 
sie die Teilnahmeberechtigung. Auch darf das Training nur auf den dafür 
vorgesehenen Plätzen erfolgen.  
Auf dem Turnierplatz darf nur in ordentlichem Reitanzug und mit Startnummer 
geritten werden.  
Alle Teilnehmer müssen ihre Pferde in die vom Veranstalter vorgesehenen 
Stallungen einquartieren (Einstallpflicht). 
 
 
 
 
 


